
STADT HEIDENAU Heidenau, 12.03.2026 

- Die Bürgermeisterin -  
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N I E D E R S C H R I F T 
 

über die Sondersitzung des Stadtrates (Öffentlicher Teil) 
 
 
Datum: Dienstag, 10.03.2026 

Ort: Rathaus, Ratssaal, Dresdner Str. 47, 01809 Heidenau 

Beginn: 18:30 Uhr   

Ende 18:46 Uhr 

 
Anwesenheitsliste: 
  
Vorsitzende  
  Frau Conny Oertel  
  
Mitglied  
  Herr Daniel Barthel  

  Herr Axel Beyer  
  Frau Ilonka Bienert  
  Herr Norbert Bläsner  
  Herr Dr. med. Gunter Boden  

  Herr Dr. Uwe Epler  
  Frau Birgit Gnauck  
  Herr Knut Gutterwitz  

  Herr Alexander Hesse  
  Herr René Kirsten  
  Herr André Lange  

  Herr Georg Lindner  
  Frau Jana Lißner  
  Herr Ralf Martin  

  Herr Christoph Mitschke  
  Frau Cornelia Schmiedel  
  Herr Max Schreiber  

  Herr Michael Schürer  
  Frau Gabriele Stephan  
  Herr Steffen Thiele  

  Herr Georg Wiesner  
  Herr Steffen Wolf  
  
Verwaltung  
  Herr Holger Berthel  
  Herr Jens Neugebauer  

  Frau Sylvia Röder  
  Herr Torsten Walther  
  
Schriftführer  

  Frau Maria Horack  
 
Abwesend:           -  
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Öffentlicher Teil 
 

 

TOP  1. Eröffnung der Sitzung    

 
Frau Oertel eröffnete die Sondersitzung des Stadtrates der Stadt Heidenau. 
 
Nachfolgend begrüßte Frau Oertel die anwesenden Einwohner, die Mitglieder des Stadtrates 
und die Mitarbeiter der Verwaltung. 
 
Anschließend hat die Vorsitzende Frau Oertel darauf hingewiesen, dass der Stadtrat nur in 
einer ordnungsgemäß einberufenen und geleiteten Sitzung beraten und beschließen kann 
und dass eine Verletzung von Form oder Frist der Ladung eines Stadtratsmitglieds als 
geheilt gilt, wenn das Mitglied zur Sitzung erscheint und den Mangel nicht spätestens bei 
Eintritt in die Tagesordnung der Sitzung geltend macht. Es wurden nachfolgend keine 
Mängel geltend gemacht. Nach § 11 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Stadtrates der Stadt 
Heidenau sind während der öffentlichen Sitzung des Stadtrates oder seiner Ausschüsse 
Ton- und Bildaufzeichnungen, die nicht zum Zwecke der Erstellung der Niederschrift 
angefertigt werden, nur mit vorheriger und schriftlicher Genehmigung der Bürgermeisterin 
zulässig. Die Genehmigung ist insbesondere zu versagen, wenn dies für den ungestörten 
Sitzungsverlauf erforderlich erscheint. 
 
Nachfolgend stellte Frau Oertel die Ordnungsmäßigkeit der Einladung und die 
Beschlussfähigkeit mit 22 (von 23) anwesenden stimmberechtigten Mitgliedern des 
Stadtrates fest.  
 
Die Niederschrift der Stadtratssitzung vom 26.02.2026 befand sich noch im Geschäftsgang 
und wurde noch nicht bestätigt.   
 
Eine Befangenheit von Stadträtinnen oder Stadträten lad nicht vor.   
 
Für die Mitunterzeichnung dieser Niederschrift wurden durch die Vorsitzende nachfolgende 
anwesende Mitglieder bestellt:  
 
• Frau Stadträtin Schmiedel und  
• Herr Stadtrat Barthel.  
 
Es erfolgte keine Änderung der Tagesordnung. 
 
 
 

TOP  2. Vorzeitige Abwahl der Ersten Beigeordneten der 
Stadt Heidenau   

001/2026 

 
Frau Oertel informierte die Anwesenden zu den Regelungen des § 56 Absatz 4 Sächsische 
Gemeindeordnung. Sie wies darauf hin, dass keine erneute Aussprache erfolgt und nur die 
Wahlhandlung stattfinden würde.  
 
Frau Oertel fügte bei, dass dieser Beschluss ausschließlich der Handlungsfähigkeit der 
Verwaltung dient.  
 
Anschließend erfolgte von 18:34 Uhr bis 18:40 Uhr die Wahlhandlung der anwesenden 
Mitglieder des Stadtrates. Ab 18:37 Uhr war Herr Stadtrat Schreiber anwesend und nahm an 
der geheimen Abstimmung teil (23). 
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Nach Abschluss der Auszählung um 18:42 Uhr teilte Frau Oertel das Wahlergebnis mit.  
 
Anwesend:   23 
Ja – Stimmen: 17 
Nein-Stimmen:  5 
Enthaltungen:    1  
 
Nachfolgend verlas Frau Oertel den Beschlusstext und stellte die Erfüllung der erforderlichen 
2/3 Mehrheit für diesen Beschluss fest.  
 
Beschluss: 
 
Der Stadtrat der Stadt Heidenau wählt Frau Marion Franz nach § 56 Abs. 4 SächsGemO 
vorzeitig als Erste Beigeordnete der Stadt Heidenau ab.  
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja 17  Nein 5  Enthaltung 1  Befangen 0   
 
mehrheitlich zugestimmt 
 
 

TOP  3. Informationen, Anfragen und Anträge    

 
Herr Stadtrat Wolf stellte nachfolgende Anfragen an die Verwaltung: 
1. Wann wurde der Auftrag für Malerarbeiten im Ratssaal vergeben? 
2. An wen wurde der Auftrag vergeben? 
3. Wann wurde der Auftrag durch die entsprechende Firma ausgeführt? 
4. Kann die Fraktion Einsicht in die Rechnungslegung erhalten?  
Frau Oertel versprach eine schriftliche Beantwortung.  
 
Frau Oertel gab bekannt, dass der Haushaltsplan 2026 mit Wirkung vom 25.02.2026 in Kraft 
getreten und damit die Zeit der vorläufigen Haushaltsführung vorbei ist. Sie sprach ihren 
Dank der Finanzverwaltung aus.  
 
 
 
 
 
________________________________ 
Frau Horack 
Schriftführer 

________________________________ 
Frau C. Oertel 
Bürgermeisterin 

  

________________________________ 
Frau Schmiedel 
Stadtrat 

 
________________________________ 
Herr Barthel 
Stadtrat 

 
Datum:  Datum:   
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